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Vorwort zur 5. Aufl age

Vor Ihnen liegt mit der 5. Aufl age eine aktualisierte Fassung unseres Wer-
kes, das den Änderungen, die zwischenzeitlich z.T. durch Gesetze, z.T. 
durch die Rechtsprechung erfolgt sind, weitgehend angepasst wurde.
Die Struktur des Werkes haben wir beibehalten, d.h. es besteht nach wie 
vor aus drei Teilen, deren Bearbeitung wir entsprechend unserer fachlichen 
Ausrichtung als Rechtsanwältin bzw. Steuerberaterin vorgenommen haben.
Teil 1: Kindertagespfl ege als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe
• Autorin: Iris Vierheller, Rechtsanwältin
Teil 2: Steuern in der Kindertagespfl ege
• Autorin: Cornelia Teichmann-Krauth, Steuerberaterin
Teil 3: Sozialversicherung in der Kindertagespfl ege
• Autorin: Iris Vierheller, Rechtsanwältin
Der Bereich der Kindertagespfl ege unterliegt einem ständigen Wandel und 
ist im Hinblick auf die unterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen 
teilweise sehr unterschiedlich ausgestaltet. Mittlerweile gibt es auch eine 
Vielzahl von Gerichtsentscheidungen zu den unterschiedlichen Bereichen 
der Kindertagespfl ege. Es ist schwierig geworden, alles im Blick zu behalten 
und nicht möglich, in diesem Buch alle Entscheidungen hinreichend zu 
berücksichtigen. Wir haben eine Auswahl der uns bekannten Entscheidun-
gen getroff en. Aber möglicherweise entscheidet gerade in diesem Moment 
wieder ein Gericht über eine spannende Rechtsfrage oder die Handhabung 
in einem besonderen Fall. 
Wir empfehlen deshalb auch weiterhin, Gesetzesänderungen und Ausfüh-
rungsbestimmungen – auch auf Landesebene – sowie die Rechtsprechung 
zum Th emenbereich der Kindertagespfl ege im Auge zu behalten. 
Wir hoff en, dass Ihnen auch diese 5. Aufl age eine gute Hilfestellung bei der 
Lösung Ihrer Fragen im rechtlichen und steuerrechtlichen Bereich bieten 
kann und freuen uns auf Anregungen, Kritik und Informationen (z.B. über 
Gerichtsentscheidungen), die wir dann ggf. wieder in einer nächsten Auf-
lage berücksichtigen können.

Usingen/Bad Homburg, Januar 2024
Iris Vierheller (Rechtsanwältin)
Cornelia Teichmann-Krauth (Steuerberaterin)
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Teil 1: 
Kindertagespfl ege als Leistung 
der Kinder- und Jugendhilfe
Das SGB VIII (Achtes Buch des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugend-
hilfe) enthält die bundesrechtlichen Grundlagen der Kindertagespfl ege.
Es gibt den rechtlichen Rahmen vor, den die einzelnen Bundesländer in 
bestimmten Bereichen ergänzen bzw. näher ausführen können.
Da die Bundesländer von dieser Möglichkeit in unterschiedlichem Umfang 
Gebrauch gemacht haben, ergibt sich im Bereich der Kindertagespfl ege ein 
relativ buntes Bild.
Es ist deshalb nicht nur darauf zu achten, was das SGB VIII als Bundes-
gesetz regelt, sondern es kommt auch auf die jeweiligen landesrechtlichen 
Bestimmungen vor Ort an.
Unterschiede bestehen dabei u.a. in den Anforderungen an die Qualifi -
kation der Kindertagespfl egepersonen und z.T. auch in den Vorgaben bei 
gemeinsamer Nutzung von Räumlichkeiten durch mehrere Kindertages-
pfl egepersonen.
In diesem Teil wird im Wesentlichen auf die bundesrechtlichen Regelungen 
Bezug genommen.
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1.1  Begriff sbestimmungen

Zunächst sollen die wichtigsten Begriff e des SGB VIII für den Bereich der 
Kindertagespfl ege erläutert werden.

Kindertagespfl ege

Unter Kindertagespfl ege versteht man die Erziehung, Bildung und Betreu-
ung von Kindern durch eine geeignete Kindertagespfl egeperson in ihrem 
Haushalt, im Haushalt der Erziehungsberechtigten oder in anderen geeig-
neten Räumen (§ 22 Abs. 1 SGB VIII).

Kind

Kind  ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.
Die Altersgruppe der Kinder, die in Kindertagespfl ege betreut werden kön-
nen, erstreckt sich demnach auf Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren.
Mit 14 Jahren wird das Kind zum Jugendlichen; Kindertagespfl ege ist für 
diese Altersgruppe nicht mehr vorgesehen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII).

Träger der öff entlichen Jugendhilfe

Träger der öff entlichen Jugendhilfe  sind die Verwaltungskörperschaften, die 
die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, die das SGB VIII vorgibt, erfül-
len.
Die Entscheidung darüber, wer Träger der öff entlichen Jugendhilfe ist, 
wird gemäß § 69 SGB VIII durch das Landesrecht des jeweiligen Bundes-
landes bestimmt.
Die Träger der öff entlichen Jugendhilfe unterscheiden sich in örtliche Trä-
ger und überörtliche Träger.

Überörtliche Träger

Überörtliche Träger sind die Landesjugendämter; die Organisationsform ist 
in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich.

1.1 Begriff sbestimmungen
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Die Aufgaben der Landesjugendämter sind z.B. in Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg Landschafts- bzw. Kommunalverbänden1 und 
z.B. in Hessen und Th üringen Ministerien des Landes2 zugewiesen.
Welche Aufgaben dem überörtlichen Träger der öff entlichen Jugendhilfe 
zugewiesen sind, regelt § 85 Abs. 2 SGB VIII.

Hinweis
Eine Karte der Landesjugendämter und Links zu deren Internetseiten 
fi nden Sie auf der Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Landes-
jugendämter unter www.bagljae.de

Örtliche Träger der öff entlichen Jugendhilfe

Auch die örtlichen Träger der öff entlichen Jugendhilfe werden durch Landes-
recht bestimmt. Träger sind meist die Landkreise und kreisfreien Städte.
Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem 
SGB VIII errichtet jeder Träger ein Jugendamt (§ 69 Abs. 3 SGB VIII).
Die Behörden vor Ort verwenden allerdings nicht mehr durchgängig die 
Bezeichnung »Jugendamt«; intern werden die vielfältigen Aufgaben häufi g 
in unterschiedliche Abteilungsbereiche verteilt, die z.T. als »Servicestelle« 
oder »Fachdienst« bezeichnet werden.
Die örtlichen Träger der öff entlichen Jugendhilfe sind im Prinzip für alle 
Aufgaben des SGB VIII zuständig, die nicht dem Aufgabenbereich des 
überörtlichen Trägers zugewiesen sind.
Auf dem Gebiet der Kindertagespfl ege sind die örtlichen Träger (Jugend-
ämter) zuständig für die Angebote zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Kindertagespfl ege (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie 
für die Erteilung, den Widerruf und die Zurücknahme der Pfl egeerlaubnis 
(§ 2 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Freie Träger der Jugendhilfe

Zahlreiche Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden von sogenann-
ten freien Trägern der Jugendhilfe erbracht.

1. In Nordrhein-Westfalen: Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschaftsverband 
Rheinland; in Baden-Württemberg: Kommunalverband für Jugend und Soziales.

2. In Hessen: Ministerium für Soziales und Integration; in Th üringen: Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport.

Teil 1: Kindertagespfl ege als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe
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Die öff entlichen Träger sind verpfl ichtet, freiwillige Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Jugendhilfe anzuregen und sie – wenn bestimmte Vorausset-
zungen vorliegen – zu fördern (§ 74 SGB VIII). Die öff entlichen Träger 
sollen mit den Trägern der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen 
und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten (§ 4 SGB VIII).
Die Leistungsverpfl ichtungen des SGB VIII richten sich nur an die öff ent-
lichen Träger.
Diese können zwar unter bestimmten Voraussetzungen die Durchführung 
ihrer Aufgaben teilweise oder ganz an anerkannte freie Träger übertragen, 
behalten jedoch immer die Gesamtverantwortung (§ 79 SGB VIII).
Zu den großen (gesetzlich) anerkannten freien Jugendhilfeträgern gehören 
z.B. das Diakonische Werk, der Deutsche Caritasverband, die Arbeiter-
wohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz und der Deutsche Paritätische Wohl-
fahrtsverband.
Daneben gibt es zahlreiche weitere freie Träger, die meist als gemeinnützige 
Vereine organisiert sind (z.B. Kindertagespfl ege- oder Kindertageseltern-
vereine, Familien- bzw. Mütterzentren etc.).
Unter bestimmten Voraussetzungen können juristische Personen und Per-
sonenvereinigungen die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
nach § 75 SGB VIII erhalten.

1.1 Begriff sbestimmungen
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